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im Kreise der Familie wünschen wir 
allen Bürgerinnen und Bürgern der 

Stadt Blankenhain und ihrer Ortsteile

Klaus-Dieter Kellner
Bürgermeister der Stadt Blankenhain

und das Team der Stadtverwaltung

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich am 07.05.2016 Redaktionsschluss: Mittwoch, 24.04.2016, 12:00 Uhr
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Schiedsstelle der Stadt Blankenhain
Marktstraße 4, 99444 Blankenhain

Wer schlichtet?
Schiedsfrau, Frau Ursula Luge

Telefon: 036459 40521

Das Schiedsmannswesen
besteht seit über 170 Jahren, ist

- eine vorgerichtliche Schlichtungsorganisation,
- bürgernah,

- unparteiisch,
- kostengünstig,
- zeitsparend.

Geschlichtet werden können u. a.:
- Nachbarschaftsstreitigkeiten,

- Beleidigungen,
- Bedrohungen,

- Sachbeschädigung,
- Hausfriedensbruch.

Dringlicher Hausbesuchsdienst  
und Ärztebereitschaft

für die Stadt Weimar und das Weimarer Land Telefon: 
116 117

Notfallsprechstunde durch niedergelassene Ärzte im Sophien-
Hufeland-Klinikum:
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 - 21:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 16:00 - 21:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 13:00 Uhr
 und 15:00 - 20:00 Uhr

Hausbesuchsdienst:
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 - 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  13:00 - 07:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage 07:00 - 07:00 Uhr

Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung Beschlüsse des Bauausschusses
Die Veröffentlichung nachfolgender Beschlüsse erfolgt vorbehalt-
lich der Genehmigung der Niederschrift durch den Bauausschusses
In der Sitzung des Bauausschusses am 25.02.2016 wurden folgende 
Beschlüsse gefasst. Die in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
liegen zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Blankenhain, Markt-
straße 4, 99444 Blankenhain, nach Genehmigung der Niederschrift öf-
fentlich aus.

Blankenhain, 26.02.2016
gez. Christine Widiger
1. Beigeordnete 

In öffentlicher Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bau-
ausschusses vom 06.01.2016
Gemäß § 42 ThürKO sowie § 14 der Geschäftsordnung für die Stadt-
räte und Ausschüsse (sowie Ortsteilräte) der Stadt Blankenhain wird 
die Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vom 
06.01.2016 genehmigt.

Beschluss-Nr. BA 05-02/2016
Zulassung des Sonderbetriebsplanes Sprengwesen für den Kalk-
steintagebau Lohma der RT Recycling- und Aufbereitungs GmbH 
& Co. KG Thüringen
Der Bauausschuss beschließt, dem Antrag der RT Recycling- und Auf-
bereitungs GmbH & Co. KG auf Zulassung des Sonderbetriebsplanes 
Sprengwesen für den Kalktsteintagebau Lohma mit der Auflage, dass 
Messungen bei Sprengungen auch in der Ortslage durchgeführt werden, 
zuzustimmen.

Beschluss-Nr. BA 11-02/2016
Vergabe von Bauleistungen für die Sanierung des Feuerlöschtei-
ches im Ortsteil Tromlitz
Der Bauausschuss beschließt, der Vergabe der Bauleistungen für die 
Sanierung des Feuerlöschteiches im Ortsteil Tromlitz an die Firma Wa-
chenfeld Bau GmbH, Waldecker Straße 3, 99444 Blankenhain, zum 
Angebotspreis von 20.160,66 € zuzustimmen.

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der Stadt Blankenhain 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 

GE „Rottdorfer Straße“

Der Stadtrat der Stadt Blankenhain hat am 09.12.2015 in öffentlicher 
Sitzung den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 1 GE „Rottdorfer Straße“ im beschleunigten Verfahren nach  
§ 13a BauGB beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 1 GE „Rottdorfer Straße“ stellt sich wie folgt dar:
Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 1 GE „Rottdorfer Straße“ 
Blankenhain
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nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.

Blankenhain, den 15.02.2016
gez. Kellner
Bürgermeister Dienstsiegel

Öffentliche Bekanntmachung
Änderungen 2a und 2b des Bebauungsplanes Nr. 1, GE „Rottdorfer 
Straße“, auf der Grundlage folgender Verfahren:
-  Änderung 2a im beschleunigten Verfahren (§ 13a BauGB)
-  Änderung 2b im vereinfachten Verfahren (§ 13 BauGB)

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB

Der Stadtrat der Stadt Blankenhain hat am 09.12.2015 in öffentlicher 
Sitzung den Aufstellungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 1 GE „Rottdorfer Straße“ im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wird modifiziert bzw. 
neu gefasst und in die Änderungen 2a und 2b geteilt, die im Parallelver-
fahren erfolgen. Hierzu erfolgen noch die entsprechende Beschlussfas-
sung sowie die ortsübliche Bekanntmachung.
Der räumliche Geltungsbereich der Änderungen 2a und 2b ist im nach-
folgenden Übersichtsplan dargestellt:

Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 1 GE „Rottdorfer Straße“ 
Blankenhain, 1. Änderung:

ÜBRSICHTSPLAN  (ohne Maßstab) 

Gegenstand der Änderung 2a ist:
- Änderung der Art der baulichen Nutzung der Planfläche A06 von 

Mischgebiet (MI) in Allgemeines Wohngebiet (WA)
- Änderung der Zweckbestimmung des im Geltungsbereich der Än-

derung 2a liegenden Abschnittes der Verkehrsfläche 6 von Fuß-/ 
Radweg in Mischverkehrsfläche

- Vergrößerung der überbaubaren Fläche der Planfläche A06
Gegenstand der Änderung 2b ist:
- Festsetzung von Schallemissionskontingenten für die Gewerbeflä-

chen (Planflächen A01 bis A04 und E03 bis E05) sowie der einge-
schränkten Gewerbefläche (Planfläche A05) im Geltungsbereich 

1. Anlass der Planung
In dem als Mischgebiet festgesetzten Baufeld ist etwa zur Hälfte eine 
Wohnbebauung entstanden. Zur Wahrung des Gebietscharakters wäre 
zukünftig die Ansiedlung von Gewerbe erforderlich. Da dieses Seg-
ment an dem Standort nicht nachgefragt ist, jedoch eine große Nachfra-
ge nach Wohngrundstücken besteht, soll eine Umwidmung der Misch-
gebietsfläche in eine Wohnbaufläche erfolgen. Zum Nachweis der 
Verträglichkeit mit den in der Nachbarschaft vorhandenen Gewerbe-
betrieben wurde eine gutachterliche Stellungnahme zum Immissions-
schutz in Auftrag gegeben. In Abhängigkeit vom Ergebnis soll auch das 
als GE-emissionsarm festgesetzte Baufeld umgewidmet bzw. angepasst 
werden.
2. Ziele und Zwecke der Planung
Mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes werden die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die geplante Bebauung der durch die 
Änderung betroffenen Grundstücke geschaffen.
3. Beteiligung der Öffentlichkeit:
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufga-
bengebiet durch die 2. Planänderung berührt werden können, werden 
entsprechend § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Der betroffenen Öffentlichkeit wird mittels Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB die Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme in angemes-
sener Frist gegeben.
4. Umweltbericht:
Von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 wird abgesehen.
5. Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der Stellungnahmefrist 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 2. Än-
derung des Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben können.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle 
nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Beteiligung 
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Bekanntmachung des Thüringer Landesbergamtes
Die Firma KIMM Baustoffwerke KG, Riedfeld 1 in 99189 Elxleben 
beantragt die Zulassung des Rahmenbetriebsplanes für den Kalkstein-
tagebau Böttelborn in der Gemarkung Thangelstedt, Fluren 2, 7 und 8 
und in der Gemarkung Tannroda, Flur 9 nach § 52 Abs. 2a Bundesberg-
gesetz (BBergG).
Entsprechend dieser Vorschrift ist ein Planfeststellungsverfahren ge-
mäß §§ 72 ff Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) 
nach Maßgaben der §§ 57a und 57b BBergG durchzuführen. Das Thü-
ringer Landesbergamt ist in diesem Verfahren Anhörungs- und Plan-
feststellungsbehörde. Es wird darauf hingewiesen, dass
1.  der Antrag auf Zulassung und die Planunterlagen zum Vorhaben in 

der Zeit vom
05. April 2016 bis 04. Mai 2016

-  im Thüringer Landesbergamt, Puschkinplatz 7, in 07545 Gera, 
in der Zeit von:

 Mo.-Do. 9.00 - 15.00 Uhr und Fr. 9.00 - 12.00 Uhr,
-  in der Stadtverwaltung Blankenhain, Bauamt, Marktstraße 4, in 

99444 Blankenhain in der Zeit von:
 Die. 09.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 18.00 Uhr und Do. 

09.00 - 12.00 und
-  in der Stadtverwaltung Bad Berka, Bauamt, Am Markt 10, in 

99438 Bad Berka in der Zeit von:
 Die. 09.00 - 12.00 Uhr und von 14.00 - 18.00 Uhr. und Fr. 

09.00 - 12.00, Mi. geschlossen, Mo. und Do. nach Vereinba-
rung unter 036458 / 55116 o. 55138, zur Einsichtnahme ausge-
legt sind,

2.  etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben, bei den vorgenannten 
Stellen zur Vermeidung des Ausschlusses schriftlich oder zur Nie-
derschrift bis einschließlich 18. Mai 2016 erhoben werden können. 
Mit Ablauf dieser Frist werden alle Einwendungen ausgeschlossen, 
die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen;

3.  laut § 17 Abs. 1 ThürVwVfG bei gleichförmigen Eingaben von 
mehr als 50 Personen derjenige Unterzeichner als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner gilt, der darin mit seinem Namen, seinem 
Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist, soweit er 
nicht von den übrigen Unterzeichnern als Bevollmächtigter bestellt 
worden ist; Vertreter kann nur eine natürliche Person sein. Gleich-
förmige Eingaben, welche die in Ziff. 3 genannten Angaben nicht 
deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 
enthalten oder als Vertreter nicht eine natürliche Person benennen, 
unberücksichtigt bleiben können; ebenfalls können gleichförmige 
Eingaben insoweit unberücksichtigt bleiben, als Unterzeichner ihre 
Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben;

4.  rechtzeitig und formgerecht erhobene Einwendungen am 25. Mai 
2016 um 10.00 Uhr im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr 
Elxleben, Gerhart-Hauptmann-Straße 1 in 99189 Elxleben er-
örtert werden. Die Erörterung ist nicht öffentlich. Bei Ausbleiben 
eines Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt werden;

5.  wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzu-
nehmen sind, können
a)  die Personen, die Einwendungen erhoben haben, von dem Er-

örterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benach-
richtigt werden;

b)  kann die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden;

6.  auf Verlangen der Einwender deren Namen und Anschrift vor der 
Bekanntgabe der Einwendungen gegenüber dem Antragsteller und 
den beteiligten Behörden unkenntlich gemacht werden kann, wenn 
diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsver-
fahrens nicht erforderlich sind.

Gera, den 22.02.2016
gez. Kießling
Leiter des Thüringer Landesbergamtes

Sonstige amtliche Mitteilungen

Änderung der Verkehrsführung  
und Beschilderung der Waldecker Straße und 
Wiesenstraße in Blankenhain

Nach Prüfung der Verkehrssituation in diesem Bereich wurde festge-
stellt, dass hier ein erheblicher Begegnungsverkehr vorherrscht und 
dieser, aber aufgrund der tatsächlich vorhandenen Straßenbreiten von 
2,90 m bis 4,50 m, gemäß dem Regelquerschnitt für Erschließungsstra-

der Änderung 2b, so dass eine Ausweisung der Planfläche A06 als 
WA möglich ist.

Anlass der Planänderung
In dem als Mischgebiet festgesetzten Baufeld A06 ist etwa zur Hälfte 
eine Wohnbebauung entstanden. Zur Wahrung des Gebietscharakters 
wäre zukünftig die Ansiedlung von Gewerbe erforderlich. Da dieses 
Segment an dem Standort nicht nachgefragt ist, jedoch eine große 
Nachfrage nach Wohngrundstücken besteht, soll für die Planfläche A06 
eine Umwidmung von Mischgebiet (MI) in Allgemeines Wohngebiet 
(WA) erfolgen. Dies setzt, entsprechend Schallimmissionsprognose des 
TÜV Thüringen, die Festsetzung von Schallemissionskontingenten für 
die gewerblichen Bauflächen des Bebauungsplanes Nr. 1 voraus.
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit wird entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB in Form ei-
ner Informationsveranstaltung frühzeitig über die Planänderungen in-
formiert sowie über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die vor-
aussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich unterrichtet. Die 
Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Zusätzlich werden die Vorentwürfe der Änderungen 2a und 2b für die 
Dauer von 6 Arbeitstagen öffentlich ausgelegt, um der Öffentlichkeit 
eine zusätzliche Möglichkeit zur Äußerung und Erörterung zu geben.

Zu der Informationsveranstaltung, in Form einer Bürgerversamm-
lung, wird hiermit herzlich eingeladen. Sie findet

am Montag, den 21. März, um 17.00 Uhr
im Beratungsraum der Stadtverwaltung Blankenhain, Marktstraße 4, in 
99444 Blankenhain statt.

Zusätzlich liegen die Vorentwürfe für die Änderungen 2a und 2b des 
Bebauungsplans (in der Fassung vom Februar 2016), mit Begründun-
gen und den bereits vorliegenden umweltbezogenen Informationen,

vom 21.03.2016 bis einschließlich 30.03.2016
in der Stadtverwaltung Blankenhain, Marktstraße 4, 99444 Blanken-
hain in den Räumen des Bauamtes während der Öffnungszeiten
Montag  von 08:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag  von 08:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  von 08:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag  von 08:00 - 12:00 Uhr u. 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag  von 08:00 - 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
In der Informationsveranstaltung oder während der Auslegungsfrist 
können von jedermann Anregungen zu den Vorentwürfen der Änderun-
gen 2a und 2b des Bebauungsplanes mit Begründung schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden.
Am weiteren Verfahren wird die Öffentlichkeit entsprechend § 3 Abs. 2 
BauGB durch öffentliche Auslegung der Entwürfe der Änderungen 2a 
und 2b des Bebauungsplanes auf die Dauer eines Monats beteiligt. Ort 
und Zeitpunkt der Auslage werden noch öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die Änderung 2a und 2b des 
Bebauungsplanes unberücksichtigt bleiben können. Ein Antrag nach § 
47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen 
der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können.
Umweltprüfung
Im beschleunigten Verfahren (gem. § 13 a BauGB) sowie im verein-
fachten Verfahren (gem. § 13 BauGB) wird von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen.
Die Schallimmissionsprognose des TÜV Thüringen (TÜV-Registratur 
8121/034/15), ausgestellt am 23.11.2015, liegt jedoch als umweltbezo-
gene Information vor und wird in der Informationsveranstaltung vorge-
stellt sowie mit den Planunterlagen öffentlich ausgelegt.
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher 
Belange
Den von der Änderung berührten Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange wurde entsprechend § 4 Abs. 1 BauGB frühzeitig 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Vorentwürfen der Änderung 2a 
und 2b gegeben.
Entwicklung der Planänderungen aus dem Flächennutzungsplan (§ 8 
Abs. 2 BauGB)
Da die Änderung 2a nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt 
werden kann, wird der Flächennutzungsplan für die Planfläche A06 im 
Wege der Berichtigung nach § 13a Abs. 2 Nr. 2 angepasst.
Die Änderung 2b wird aus dem Flächennutzungsplan entwickelt.

Blankenhain, den 15.02.2016
Kellner
Bürgermeister
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5.  Diskussion zu den Berichten
6.  Entlastung des Vorstandes und des Kassenwartes
7.  Beschlussfassung zur Jagdpachtauszahlung
8.  Schlusswort des Jagdvorstehers

Anmerkung:
1.  Durch die gestiegene Anzahl von Grundeigentümern ist es nur 

möglich, jeweils eine Person je Grundeigentümer einzuladen.
2. Bei Verhinderung an der Jahreshauptversammlung kann sich der 

Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, durch einen volljährigen Ver-
wanden gerader Linie oder einen Jagdgenossen unserer Genossen-
schaft vertreten lassen. Für die Erteilung der Vollmacht an einen 
Jagdgenossen ist die schriftliche Form erforderlich.

Meckfeld, 25.02.2016
Der Jagdvorsteher
gez. Wilfried Semmler

„Ilmtal-Bonus-Card“ 2016 geht Ende März in die 
zweite Auflage

Pünktlich zum Saisonbeginn 2016 
mit den Osterfeiertagen wird es die 
neue Ilmtal-Bonus-Card mit viel-
seitigen Angeboten geben. Die Vor-
teilskarte bietet den zukünftigen 
Übernachtungsgästen in der Ilmtal-
Region beispielsweise vergünstigte 
Eintrittspreise oder Nachlässe auf 

Restaurantrechnungen.
Die Ilmtal-Bonus-Card ist kostenlos erhältlich bei teilnehmenden Gast-
gebern ab der ersten Übernachtung für die Dauer des Aufenthaltes. Au-
ßerdem erhalten die Gäste gratis eine Broschüre, die alle beteiligten 
Rabattgeber mit ihrem Angebot vorstellt. Bisher ist die Bonus-Card für 
2016 bei 22 teilnehmenden Gastgebern um Bad Berka, Blankenhain, 
Kranichfeld und Hohenfelden erhältlich. Der Ilmtal-Urlaub e. V. freut 
sich über jeden weiteren Vermieter, der Freude daran hat, seinen 
Gästen die Ilmtal-Region näher zu bringen und ihnen damit einen 
Zusatznutzen zu verschaffen. Die Teilnahme ist kostenlos.
Wer sich gern als Partner am Projekt beteiligen möchte, kann sich gern 
an den Ilmtal-Urlaub e. V. unter 036450 42091 oder info@ilmtal-ur-
laub.de wenden. Für weitere Informationen stehen wir und die Tourist-
Informationen Bad Berka, Blankenhain und Kranichfeld gern zur Ver-
fügung.

„Tag der Vereine“ zur Landesgartenschau Apolda 
2017
Interessierte Vereine haben die Möglichkeit, sich zum „Tag der Verei-
ne“ auf der Landesgartenschau Apolda einem breiten Publikum zu prä-
sentieren. Der „Tag der Vereine“ soll jeweils am 2. Sonntag des Monats 
innerhalb des Zeitraumes der Landesgartenschau vom 29.4. - 24.9.2017 
stattfinden. Egal, ob Sport- oder Guggemusikverein, Heimatverein oder 
Chor oder weitere, dieser Tag eröffnet den regionalen Vereinen eine Ge-
legenheit, sich den Gartenschaubesuchern 2017 zu präsentieren. Der 
Anmeldeschluss ist der 15.04.2016. Der Bewerbungsbogen befindet 
sich online auf www.apolda2017.de unter Veranstaltungen.
Ihr Ansprechpartner ist die Landesgartenschau Apolda 2017 GmbH, 
Frau Calließ (calliess@lgs-apolda-2017.de; 03644-50 54 32) und Herr 
Fröhlich (froehlich@lgs-apolda-2017.de; 03644 – 505431).

Preis für heimatpflegerische Leistungen 2016
Um das selbstlose persönliche Engagement von Ortschronisten und 
Mitgliedern der verschiedenen Heimat- und Traditionsvereine für eine 
lebendige Heimatpflege angemessen zu würdigen, wird anlässlich den 
20. Heimattages des Kreises Weimarer Land, der am 25.05.2016, 14:00 
- 16:00 Uhr in der Ordensburg Liebstedt stattfindet, der
 „Preis für heimatpflegerische Leistungen 2016“
 sowie der
 „Alexander-Wilhelm-Gottschalg-Preis“ (Sonderpreis für ehren-

amtliche Organisten)
durch den Landrat Herrn Hans-Helmut Münchberg vergeben.
Vorschläge sind bis zum 04.04.2016 von Einzelpersonen oder Vereinen 
mit schriftlicher Begründung an das Amt für Wirtschaftsförderung und 
Kulturpflege des Landratsamtes Weimarer Land, Bahnhofstraße 28, 
99510 Apolda, zu senden.

ße nicht vorhanden ist. RQ 7,5 (Breite der befestigten Fläche beträgt 
5,5 Meter).
Häufiger Querschnitt bei Ortsverbindungsstraßen oder Erschließungs-
straßen in dünn besiedelten Gebieten. Leistungsfähigkeit reicht bis zu 3 
000 Fahrzeugen, davon 60 Lkw pro Tag.
Die momentan vorhandene Straße wurde im Zuge von Abwasserlei-
tungsbaumaßnahme im Stadtgebiet der Stadt Blankenhain als Umge-
hungsstraße durch den Zweckverband JenaWasser errichtet. Diese wur-
de nicht für den dauerhaften Straßenverkehr ausgebaut.
Im Zuge der Überprüfung der vorhandenen Straßenbreiten ist ein Be-
gegnungsverkehr von PKW, LKW sowie anderen Fahrzeugen in diesem 
Bereich nicht möglich.
Die Stadtverwaltung Blankenhain beabsichtigt, in Form einer Einbahn-
straßenregelung, die vorhandene Verkehrsführung zu ändern.
Des Weiteren ist es erforderlich das Zeichen 253, Durchfahrt für LKW 
verboten, mit dem Zusatzzeichen Lieferverkehr frei, aufzustellen.
In der Wiesenstraße ist zurzeit eine Einbahnstraßen-Regelung in Rich-
tung West-Ost vorhanden. Diese ist im Zuge der Verkehrsänderung der 
Waldecker Straße in umgekehrte Richtung (Ost-West) anzuordnen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte zu den Öffnungszeiten an das Ord-
nungsamt der Stadt Blankenhain - Telefon: 44032.

Fördermittel zur Beseitigung von Schäden infolge 
des Hochwassers 2013
Die Stadt Blankenhain erhält über das Aufbauhilfeprogramm für die 
Beseitigung von Schäden der Infrastruktur in den Gemeinden infolge 
des Hochwassers vom 18. Mai bis 4. Juli 2013 folgende Fördermittel 
durch den Freistaat Thüringen:

Nummer Zuwendungszweck festgesetzter
  Zuschuss
2013EIF00860 Sanierung Brücke über 152.177,43 €
 die Schwarza in Höhe
 Kläranlage bei Krakendorf
2013EIF00457 Ersatzneubau Bücke  170.020,25 €
 „An den Linden“ in 
 Niedersynderstedt 
 (Restbewilligung)
2013EIF00861 Ersatzneubau Brücke  278.149,74 €
 OV Rottdorf/ Altdörnfeld

Schließtage Stadtverwaltung
Die Stadtverwaltung Blankenhain ist aufgrund einer politischen Bil-
dungsreise vom 17. - 18.03.2016 geschlossen.

Bibliothek weiterhin geschlossen
Die Stadtbibliothek bleibt aufgrund von Krankheit bis auf weiteres 
geschlossen.

Nichtamtlicher Teil

Allgemein

Jagdgenossenschaft Meckfeld (b. Blankenhain)

Einladung

Am Freitag, dem 15. April 2016, um 19.00 Uhr, findet in der Gast-
stätte Lotschen unsere diesjährige Jahreshauptversammlung statt. Die 
Grundeigentümer von bejagbaren Flächen der Gemarkung Meckfeld 
sind dazu recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht des Jagdvorstehers
3.  Bericht des Kassenwartes
4.  Bericht der Jagdpächter
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Volker Anding und sechs weitere Sportfreunde gründeten am 09.08. 
1990 den FSV Grün-Weiß Blankenhain. Einstimmig wurde Volker An-
ding zum ersten Präsidenten des neugewählten Vereins ernannt. Seit-
dem leitet er die Geschicke bei den Blankenhainer „Löwen“. Von der 
ersten Minute an engagierte er sich mit geballter Kraft und brachte den 
Verein Jahr für Jahr sportlich voran. Das Ansehen des Vereins lag und 
liegt ihm heute noch sehr am Herzen.
Mit großer Verantwortung gegenüber von weit mehr als 180 Mitglie-
dern koordinierte er 25 Jahre lang die Spieltage der Männer sowie 
der Nachwuchsmannschaften, Saison für Saison ob bei Heim- oder 
Auswärtsspielen. Zielstrebig beobachtete er Woche für Woche seine 
Mannschaften, fieberte an der Seitenlinie als Motivator mit wenn es um 
Punkte in der Meisterschaft ging. Durch seine stets korrekte und pro-
fessionelle Art, machte er sich im Kreis Weimarer Land schnell einen 
Namen. Kein Weg war ihm zu weit, wenn es hieß, Versammlung da, 
Versammlung dort - keine Arbeit war ihm zu viel, wenn es hieß, An-
träge zu stellen oder zu bearbeiten. Der FSV wurde zu seiner zweiten 
Familie. Seine Tugenden, wie Ehrgeiz, Teamgeist und nicht zuletzt das 
Miteinander im Sport, diese Faktoren verkörperte er und lebte diese 
damals wie auch heute vor. Der FSV wurde zum Aushängeschild im 
Freistaat Thüringen. Dank Volker Anding!
Die sportlichen Erfolge im Männer bzw. Nachwuchsbereich ließen sich 
sehen. Man wurde aufmerksam und so gaben sich renommierte Club-
mannschaften hier im Blankenhainer Lindenstadion die Ehre. Gastier-
ten große Namen in der Lindenstadt wie die Amateure von Bayer Le-
verkusen, der SV Werder Bremen, FC Rot-Weiß Erfurt oder Carl Zeiss 
Jena, so waren es die Verdienste von Volker Anding. Am 20.03.2015 zur 
erneuten Vorstandswahl, legte Volker Anding sein Amt als Vereinschef 
nieder und gab den Staffelstab weiter. Trotz alledem wurde er mit einer 
überwältigen Mehrheit wieder in den neuen Vorstand des FSV Grün-
Weiß Blankenhain gewählt.
Für Volker Anding ist es kein Ehrenamt, im Gegenteil - dieses Amt ist 
ihm eine Ehre -

Frau Frauke Schmidt aus Drößnitz
Einreicher: Ortsteilrat/Ortsteilbürgermeisterin der Ortsteile 
Drößnitz/Wittersroda
Frau Frauke Schmidt ist seit Jahren Vereinsvorsitzende des Feuerwehr-
vereins Drößnitz und Wittersroda e. V. Unter ihrer Leitung hat der Verein 
in den letzten Jahren vieles erreicht. Das Vereinshaus ist ein Treffpunkt 
der Bürger des Ortes geworden. Der Träger der meisten kulturellen und 
öffentlichen Veranstaltungen ist der Verein. Als Vereinsvorsitzende hat 
Frau Schmidt daher immer viel zu organisieren. Ihr persönlicher Ein-
satz ist besonders hervorzuheben.
Auch als Übungsleiterin der Kinder, Jugendlichen und Frauen im Dröß-
nitzer Karateverein ist Frau Schmidt schon seit Gründung des Karate-
vereins 1995 aktiv tätig. Vor allem die Arbeit mit den Kindern liegt ihr 
am Herzen, und so erleben wir in jedem Jahr Karatevorführungen zum 
Dorffest in Drößnitz.
Das Dorffest in Drößnitz ist fest mit dem Namen von Frau Schmidt ver-
bunden, nämlich als diejenige, die die Fäden des Festes in der Hand hat. 
Auch die Frauentanzgruppe ist durch ihr persönliches Engagement im 
Programm des Dorffestes, aber auch zu anderen Feierlichkeiten, nicht 
mehr weg zu denken.
Natürlich stehen Frau Schmidt bei der Bewältigung dieser vielen Auf-
gaben die Mitglieder des Feuerwehrvereins, der Dorfgemeinschaft, des 
Ortsteilrates und der Ortsteilbürgermeisterin immer zur Seite. Gemein-
sam wollen wir im Jahr 2016 die 666-Jahrfeier von Drößnitz organisie-
ren, natürlich mit Frau Frauke Schmidt.
Mit der Auszeichnung als verdiente Bürgerin der Stadt Blankenhain 
soll Frau Schmidt für Ihre Arbeit gedankt werden.

v.l.n.r.: Bürgermeister Klaus-Dieter Kellner, Frauke Schmidt, Volker 
Anding, Annette Beyer, 1. Beigeordnete Christine Widiger

Stadt Blankenhain / Ortsteile

Neujahrsempfang 2016 des Bürgermeisters und 
Ehrung der Verdienten Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Blankenhain 2015

Nach der musikalischen Einleitung durch den Blankenhainer Musi-
zierkreis mit der Tanzsuite - Marsch und Menuett von Georg Phillip 
Telemann hielt der Bürgermeister Herr Klaus-Dieter Kellner in seiner 
Neujahrsansprache einen Rückblick - auch in Bildern - auf das vergan-
gene Jahr 2015 und gab eine kurze Aussicht auf das neue Jahr 2016. 
Der Blankenhainer Musizierkreis begleitete die Veranstaltung hervorra-
gend mit weiteren Werken von Georg Phillip Telemann. Dafür unseren 
herzlichen Dank!
Die Ehrung nahm in gewohnter souveräner und emotionaler Weise die 
1. Beigeordnete Frau Christine Widiger mit ihren Laudatien vor.
Für das Jahr 2015 wurden folgende Verdiente Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Blankenhain und ihrer Ortsteile geehrt:

Frau Annette Beyer aus Blankenhain
Einreicher: CDU-/SPD-Fraktion des Stadtrates der Stadt Blanken-
hain
Viele Ideen, wenn es um Blankenhain, 10.12.2015 die Geschichte und 
Entwicklung der Stadt geht, finden ihre Verwirklichung durch Frau 
Beyer. Dazu gehören auch das Jahrbuch, die Mitarbeit im Heimatver-
ein, die Vorträge im Einwohnertreff, die Vereinsmesse, und die Gedenk-
tafel …
20 Jahre war Herr Steffen Beyer Wehrleiter der FFW Blankenhain, 20 
Jahre war seine Frau Annette Beyer, ebenfalls Mitglieder der FFW, im-
mer an seiner Seite; heute noch leitet sie Lehrgänge für die Kameradin-
nen und Kameraden der FFW.
2006 gründeten Herr Dr. Müller und Frau Annette Beyer den Arbeits-
kreis Stadtgeschichte mit der Zielstellung, Geschichte zu bewahren, 
aufzuschreiben und für die Nachwelt zu erhalten. Daraus resultierend 
wurde durch aktive Mitwirkung von Frau Annette Beyer eine Redaktion 
für die ab 2007 erschienen Jahrbücher der Stadt sowie ihrer Ortstei-
le gegründet, die bis zum Jahr 2013 in Folge herausgegeben wurden. 
Das Jahrbuch 2014 ist bereits in Arbeit. Sie organisiert die notwendigen 
Beiträge sowie Sponsoren für den Druck des Jahrbuches.
Der Arbeitskreis übernahm die Betreibung des Bewohnertreffs in der 
Sophienstraße. Frau Annette Beyer hält an den Öffnungstagen vielfäl-
tige Vorträge über die Geschichte Blankenhain und organisiert auch 
andere Referenten.
Als Mitglied im Schlossverein übernimmt sie sehr oft Wochenend-
dienste und Führungen von Besuchern und Gruppen. Auch bei anderen 
Einsätzen im Schloss ist sie dabei. Ebenso übernimmt sie zu besonde-
ren Anlässen Stadtführungen bis hin zu den Friedhöfen.
Vor ca. drei Jahren übernahm sie die Aufgabe als Stadtchronistin. Des 
Weiteren betreut sie auch vielfach Schülerinnen und Schüler bei Pro-
jekt- und Abschlussarbeiten.

Herr Volker Anding aus Blankenhain
Einreicher: CDU-/SPD-Fraktion des Stadtrates der Stadt Blanken-
hain
Volker Anding hat durch seine unermüdliche, einsatzbereite Arbeit im 
Blankenhainer Fußballverein viel erreicht. Der Platz ist in gutem Zu-
stand, die Trainer sind da, die Vereinsmitglieder wissen sich aufgeho-
ben. Das ist nicht selbstverständlich. Geht es in der Lindenstadt um den 
Fußballsport, so ist der ansässige FSV Grün-Weiß Blankenhain in aller 
Munde. Mittendrin statt nur dabei ist meist Volker Anding.
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Historisches Schulgebäude bekannt als die  
Thangelstedter „Zwergenvilla“ wird 100 Jahr alt!
Das historische Gebäude in der Dorfstraße 46 in Thangelstedt wird in 
diesem Jahre hundert Jahre alt. Erbaut im Jahre 1909, und zwischen-
durch abgebrannt, wurde es seit 1916 bis 1960 als Schulgebäude ge-
nutzt. Danach erfolgte eine Umnutzung zum Kindergarten. Aktuell ist 
es die Heimstatt der Kindertageseinrichtung „Zwergenvilla“ der Stadt 
Blankenhain und verfügt über eine Kapazität von 40 Plätzen.
Der „Geburtstag“ des Gebäudes soll angemessen begangen werden. 
Geplant ist, am 3. Juni 2016 im Rahmen eines Festes / Tag der offenen 
Tür das Ereignis gebührend zu feiern.
Bestandteil dieser Feierlichkeiten soll u.a. auch eine kleine Ausstellung 
sein, welche das Leben zwischen 1916 und 2016 dokumentieren soll.
Gefragt sind hierbei hauptsächlich Bildmaterial und Informationen zu 
der Zeit zwischen 1916 und 1984. Ebenfalls soll die Kleidermode, so-
wohl von Kindern als auch die von Erwachsenen, für den Zeitrahmen 
1916 - 2016, präsentiert werden.

Die Leiterin der Einrichtung Frau Sylvia Wiebeling-Golm bittet in die-
sem Zusammenhang insbesondere die Einwohner von Thangelstedt, sie 
bei diesem Vorhaben zu unterstützen und soweit vorhanden sowohl In-
formationen, Bilder und Kleidung, für die Ausstellung als Leihgabe zur 
Verfügung zu stellen.
Text und Bild
Horst Schäfer

Vereine

Stiftung Blankenhain für gesellschaftliches  
Engagement

Förderung von Projekten

Die Stiftung Blankenhain für gesellschaftliches 
Engagement beabsichtigt, auch für das Jahr 2016 
wieder Projekte zu fördern. Vereine, Gruppierun-
gen und Ortsteilräte können sich mit Projekten aus 
folgenden Bereichen bewerben:
1.  Angebote für sportliche und gesundheitsför-

dernde Aktivitäten
2.  Projekte im Rahmen des Umwelt- und Naturschutzes
3.  Kulturelle Veranstaltungen und Darstellungen
4.  Erhaltung, Restaurierung denkmalgeschützter Bausubstanz, Ein-

richtungen und Gebäude
5.  Förderung des Brauchtums, der Heimatpflege und Heimatkunde.

Bewerbungen und Beschreibung der Projekte, deren Ziele und Perso-
nenkreis, Kosten und Durchführungszeitraum richten Sie bitte schrift-
lich bis spätestens 01.06.2016 an die
  Stiftung Blankenhain für gesellschaftliches Engagement
  Marktstraße 4, 99444 Blankenhain

Blankenhain, 17.02.2016
gez. Klaus-Dieter Kellner
Vorsitzender

Auszeichnung in der deutschen Portraitfotografie
Seit wenigen Wochen wissen auch Portraitfotografen aus aller Welt, 
dass es in Thüringen die Stadt Blankenhain mit Ortsteilen wie zum Bei-
spiel Drößnitz gibt, denn für unsere Einwohnerin Katrein Brenner ging 
ein ganz großer Traum in Erfüllung.
Die Fotografin erreichte das beste Gesamtergebnis beim internationalen 
Jahresbild-Wettbewerb 2016 des bund professioneller portraitfotogra-
fen (bpp) und ist damit Photographer of the Year 2016. Katrein Brenner 
überzeugte die insgesamt 15 internationalen Fachjuroren des bpp Con-
test aus 14 Ländern mit ihrer Qualität, Kreativität und Professionalität 
in der Ausführung ihrer Bilder. In allen drei Wettbewerbskategorien 
schaffte es die junge Fotografin unter die Top 25. Beim diesjährigen 
Special-Thema Dessous-Fotografie / Phantasy of pretty lingerie schaff-
te sie es sogar auf den ersten Platz und wurde mit dem Gold Award 
geehrt.

Siegerfoto:

Margit Lärz
Ortsteilbürgermeisterin

Krakendorf Abriss der „Schwartenbar“

v.l.n.r. Udo, Steffen, Marko, Siegmar, Thomas H.

Platz schaffen für etwas Neues, hatten die Krakendorfer in diesem Jahr 
beschlossen. Viele Male saß der Vereinsvorstand und der Ortsteilrat zu-
sammen und berieten über weitere nutzbringende Maßnahmen für das 
Dorf. Ganz vorne dran stand der Abriss der Holzhütte auf der Festwie-
se, im Sprachgebrauch des Dorfes „Schwartenbar“. Sie diente einst vor 
Jahren den Männern zur Erholung.
Dort tranken sie in geselliger Runde ihr Bier, nachdem die ehemali-
ge Schule (kommunales Objekt) verkauft worden war. Das Abrissholz 
wurde gleich zersägt und ofenfertig gestapelt. Es dient für die Behei-
zung unseres Dorfgemeinschaftshauses. Wir danken dem Verwalter, 
Wohndienstjena, Frau Stern, für die fachgerechte Entsorgung des Eter-
nits.
Vorstand FW-Verein Krakendorf/Rettwitz
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Der Wehrführer beförderte 
Markus Brückner zum Ober-
feuerwehrmann und ernannte 
Dennis Böttner, André Hünger 
und Dirk Geber zum Feuer-
wehranwärter.
Der 2. Beigeordnete Herr Vol-
ker Anding dankte der Wehr 
für ihren Einsatz und sprach 
von einem Qualitätsschub. Der 
Wehrführer und sein Stellver-
treter sind mit der Ausbildung auf dem neuesten Stand und stehen vorne 
dran. Er ermutigte alle, dass das der richtige Weg ist, die Jugendlichen 
in der Jugendfeuerwehr in Hochdorf mitarbeiten zu lassen. Vielleicht 
gewinnt man einige dann später zur Einsatzabteilung. Im Anschluss 
verweilten alle beim gemütlichen Beisammensein.
Vorstand
Feuerwehrverein Krakendorf/Rettwitz

FSV Grün-Weiß Blankenhain e. V.

Große Spendenaktion 
für unser Projekt 2016 - Beregnungsanlage Rasenplatz

Liebe Fußballfreunde und Anhänger des FSV,
im Juni 2016 wollen wir eine Beregnungsanlage in unseren Rasenplatz 
einbauen. Dieses Vorhaben ist aber nur mit Ihrer/Eurer Unterstützung 
möglich, denn der Verein kann die entstehenden Kosten nicht allein auf-
bringen. Ohne Spenden ist das Projekt nicht realisierbar.

Daher ruft der FSV Grün-Weiß 
Blankenhain zu einer großen 
Spendenaktion unter dem Motto

250 x 25,00 €
Machen Sie mit!

auf und hofft auf die Unterstüt-
zung von mindestens 250 FSV-
Anhängern. Für jede Spende sind 
wir dankbar.

Unser Spendenkonto:
FSV Grün-Weiß Blankenhain e. V.
IBAN: DE90 8206 4188 0001 5304 37
BIC: GENODEF1WE1
VR Bank Weimar eG

Zu jedem Heimspiel ist auch eine Barzahlung möglich. Die Ausstel-
lung einer Spendenbescheinigung bei Bedarf ist selbstverständlich. Ih-
ren Spendenbetrag werden wir unter dem Button „Spende Beregnungs-
anlage“ veröffentlichen; es sei denn, Sie wünschen es nicht.

Feuerwehrverein Blankenhain

Osterfeuer

Am Samstag, dem 26.03.2016, 18:00 Uhr, wird wieder das traditionelle 
Osterfeuer entzündet. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Baumschnitt für das Oster-
feuer kann ab 12.03.2016 an 
der Feuerwehr - Am Stein-
tisch 10 - abgegeben werden.

Seniorenbeirat der Stadt Blankenhain

Arbeitsplan 2016

Der Seniorenbeirat der Stadt Blankenhain konzentriert sich im Jahr 
2016 vorrangig auf folgende Schwerpunkte, deren Inhalt zu untersu-
chen, Probleme herauszuarbeiten und Lösungsansätze zu finden sind 
sowie entsprechende Hilfe zu organisieren ist:
1.  Pflege und Betreuung von Seniorinnen und Senioren
2.  Aktives Altern der Seniorinnen und Senioren und Solidarität der 

Generationen.
Dazu werden im 1. Halbjahr zum ersten Schwerpunkt umfangreiche 
Aussprachen geführt:
-  In den Ortsteilen der Stadt Blankenhain
 Mit Seniorinnen und Senioren sowie den Ortsteilbürgermeisterinnen.
-  Im Stadtgebiet
 mit Seniorinnen und Senioren in den Selbsthilfegruppen,
 dem Bürgertreff,
 der Blankenhainer Tafel,
 Vereinen und
 mit von Pflegediensten betreuten Seniorinnen und Senioren.
-  Im Pflegeheim Maria-Martha Blankenhain
 mit der Leitungskräften des Pflegeheimes,
 Pflegepersonal,
 Bewohnern und
 betreuenden Ärzten.
-  Mit der Helios-Klinik Blankenhain
 wird zur Betreuung der Seniorinnen und Senioren bei der Orga-

nisation und Durchführung von Vorträgen in den Ortsteilen, im 
Bürgertreff und Vereinen zusammengearbeitet.

Die Aussprachen zum zweiten Schwerpunkt werden im 2. Halbjahr und 
übergreifend im Jahr 2017 in den Ortsteilen und dem Stadtgebiet mit 
Vereinen, insbesondere Sportvereine, Kultur- und anderen Interessen-
gruppen, Schulen und gewerblichen Einrichtungen durchgeführt.
Die bei den Aussprachen zu den Aktivitäten gewonnenen Erkenntnisse 
des ersten Schwerpunktes sind zum zweiten Schwerpunkt zu erfassen, 
zu dokumentieren und auszuwerten.
Zur Auswertung aller durchgeführten Maßnahmen und der Aufarbei-
tung aller Fragen und Probleme wird im 2. Quartal eine öffentliche 
Beratung des Seniorenbeirates durchgeführt. Nach Erfordernis werden 
dazu der Bürgermeister, der Sozialausschuss des Stadtrates der Stadt 
Blankenhain sowie weitere kompetente Vertreter der Seniorenvertretun-
gen des Kreises Weimarer Land, des Landes Thüringen sowie anderer 
Einrichtungen eingeladen.
Alle Seniorinnen und Senioren werden gebeten, zu den beiden Schwer-
punkten Vorschläge und Meinungen einzubringen und Probleme mit-
zuteilen.
Weitere Einzelaufgaben sind:
-  Unterstützung des Schlossvereins (Schlossfest), des Arbeitskreises 

Stadtgeschichte Blankenhain e. V., des Vereins Thüringer Färbe-
dorf Neckeroda e. V. bei der weiteren Entwicklung der deutsch-
polnischen Partnerschaft.

-  Unterstützung der Vereinsarbeit generell (Vereinsmesse, Vereins-
stammtisch).

-  Öffentlichkeitsarbeit und Teilnahme an Veranstaltungen und Wei-
terbildungsmaßnahmen der Landesseniorenvertretungen.

Verantwortlichkeiten und Termine werden gesondert geplant bzw. ope-
rativ festgelegt.

Blankenhain, 18.02.2016
gez. Heinz Scholz
Vorsitzender 

FW-Verein Krakendorf

Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins

Die Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins und der Freiwil-
ligen Feuerwehr Krakendorf/Rettwitz wurde am 19.02.2016 wie jedes 
Jahr gemeinsam im Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt. Der Vereins-
vorsitzende Steffen Schäfer brachte einige wichtige Highlights aus dem 
Jahr 2015 in Erinnerung, besonders in Erinnerung blieb unser Ausflug 
zum Baumkronenpfad und die Wartburg. Unser Wehrführer Marko 
Grimmer freute sich in seinem Jahresbericht, dass er drei Kameraden in 
die Einsatzabteilung gewinnen konnte. Acht Kinder zeigen Interesse, in 
der Jugendfeuerwehr in Hochdorf mitzuwirken.
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Sonstige Glückwünsche

Glückwünsche zum Ehejubiläum
Ihr 60-jähriges Ehejubiläum und damit ihre Diamantene 
Hochzeit beging das Ehepaar
Dieter und Leni Luge aus Hochdorf am 18.02.2016

Wir gratulieren dazu ganz herzlich, wünschen beste Ge-
sundheit und weitere schöne Ehejahre.

Veranstaltungen/Ausstellungen

Aufruf zum Fotowettbewerb

Thema „Natur“, Wettbewerbsbedingungen unter www.blankenhain.de

12.03.2016 - 07.05.2016

12.03.2016 - 19:00 Uhr
„Volkstümliche Abend“ in Neckeroda - Thüringer LandFrauenverband 
- Ortsgruppe Neckeroda

17.03.2016 - 14:30 Uhr
Thema: Märcheninterpretation „Aschenputtel“ mit Oberpfarrer Herr 
Widiger im Bewohnertreff TAG

19.03.2016 von 13:00 - 16:00 Uhr
Kinderkleidermarkt im Blankenhainer Schloss
Verkauft werden nach Größen sortierte Frühjahrs- und Sommer-
bekleidung, Kinderwagen, Autokindersitze, Fahrräder und andere 
Kinderfahrzeuge, Babyzubehör, Spielzeug – einfach alles rund ums 
Kind. Auf die Kids wartet eine Spielecke, und für den großen und 
kleinen Hunger gibt es Waffeln, Kuchen und leckere Muffins. Sie 
möchten selber gut erhaltene, gebrauchte Kindersachen verkaufen? 
Nummernvergabe und weitere Infos unter kleiderbasar-blanken-
hain@web.de

26.03.2016 - 18:00 Uhr
Theater im Paket „Der Rosenkavalier“ - Komödie Richard Strauss
Karte und Fahrt: 22,50 €, Anmeldung bis 15.03.2016 im Bürgerbüro

26.03.2016 - 18.00 Uhr
Osterfeuer in Thangelstedt

28.03.2016 - 09:30 Uhr
Familiengottesdienst mit Osterfrühstück in Söllnitz

April

02.04.2016 - 10:00 Uhr - 17:00 Uhr
11. Frühlingsfest in Blankenhain und Tag des Thüringer Porzellans
siehe Anzeigenteil

03.04.2016 13:00 Uhr - 17:00 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag zum Tag des Thüringer Porzellans

05.04.2016 - 18:00 Uhr
Vereinsstammtisch im Parkhotel Blankenhain
17.04.2016 - 12:45 Uhr Treffpunkt Parkplatz am Erlebnisbad
Bildersuchfahrt 80 km rund um die Stadt Blankenhain mit MC „Mittle-
res Ilmtal“ Blankenhain e.V. im ADAC Anmeldung unter Tel.: 036458 
30293

22.04.2016 - 19:30 Uhr
Theater im Paket „My Fair Lady“ - Musical in zwei Akten nach G. B. 
Shaws, Theaterkarte und Fahrt: 22,70 € Anmeldung bis 10.04.2016 im 
Bürgerbüro

Mai

07.05.2016
Traditionelle Goethewanderung - Tour III - 10:00 Uhr ab Schloss Blan-
kenhain
ab 09:00 Uhr Schlossbesichtigung möglich

Brunnenfest in Bad Berka - Ausschreibung

Zum Gelingen des Brunnenfestes schreibt die Stadt Bad Berka das 
Festzelt und das musikalische Feuerwerk aus. Bewerbungsschluss ist 
der 31. März 2016. Verkaufs- und Informationsstände sind ebenfalls 
dazu eingeladen, ihre Angebote abzugeben. Nähere Informationen fin-
den Sie unter www.bad-berka.de.


